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Evangelisches Konsist,orium 
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'Gr:eifswa1d, 
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Untier Bezugna:hime auf unsere Ru,ncl,verfüigung vom 
24. 6. 1967. - B 21 703 - 5/67 - �eben wir na.ch
stelhend den Wortlaut der im Gesetizb1att der Deut
schen Demokratischen Republik veröffent1:üchtein ein
schlägigen staatlichen Vorschriften hekmrunt.

Im Auftra,ge 
Dr. Kayser 

V .erordnu.n,g
üb.er !die Gewähr.un,g ein.es staatlic'fum Kinder,g.eldes 

,für Familien mit 4 un'd me.hr Kindern. 

Vom 3. Mai 1967 

Zur weiteren .Verbesserung der soziailen Lage von 
'Famili,en mit: 4 und mehr Ki:n:der.n wird folgendes 
�rordnet: 

§ 1
0) Familien mit 4 und melhr dem Ha:ushalt ange
hfüeniden und wirts,c'haftlich .:n,odh n.i,cht selhstäindi
·gien Kindern erhalten ein staa.tliclies ·Kmergeld

.für idas 4. l<.ind in Höhe von mon,alll,ich 60 MDN 
für das 5. und 
jedes weitere Kind iin Höhe v-0n illlJOnatlich 
70 MDN. 
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(2) In 'dtesen Beträgen sind -die laufende istaa.tliicfüe
Unterstützung gemäß Ges-etz vom .,21. Sep,tejm,ber
1950 über :den Mutter- und Kin<lersichutz und die
'Rec-hte der Frau in der Fassung des Anderurugs,
gesetzes vom 28. Mai 1958 (GBI. I ,S. 416) unidi der ·
staatliche Kinderzuschlag ,gemäß V �ro:vdnu.ng · :v:om:
28. Mai 1958 über ,die Zalhlung eines staafüchen
Kinderzus,chlages (GBI. I S. 437) en�halten.

§ 2
(1) Das .st.aatHche Kin1dergeJ.d w,ird ,b�s :zum Abschluß
des Besuchs einer allgemeinbildenden Schule ge
wä!hrt.
(2) Kinder, ,die ,keine allgemeinbHde:nde Schute be
suchen und keine Erwerbstätigkeit arufn.e'hanen kön
nen, -exlhalten odas staafüche Kindergeld biis zur Voll-
1endung des 18. Lebensjalhres.

§ 3
Für Kinder, zu deren Untevhalt :und Betreuung in 
llinrkhtung,en des GesW1dlhe.itis- und Sooialwese:na 
oder der V,olk&bildung für längere Zeit die· Kosten 
ganz oder teilweise aus staat1iiehen Mitteln hestr'.it
ben wer.den, ist die Gewährung -des staatlichen Kin
·dergeldes in Durchfülhrungabestimmungen zu re,geln.

§ 4
Das staatli-che Kindergeld w:ird auf Antr.a,g gewährt. 
Der Antrag .ist hei der gemäß § 5 zuständigen Aus
za!hl ungssbelle zu stellen. 

§ 5

0) Die Auszahlung des staafüC'hen KJ,:n,dergeldes �r
folgt durch idie Stellen. die gemäß 1§ 14 der Ver
ordnung vom 28. Mai 1958 ii;ber die Zaih1ung eine�
staatlichen Kinderzuschlages 'für die Auiszahlung des
staatl.ichen Kinderzuschlages zrnständig sind .
(2) D,ie .im Abs. 1 genannten Aus.za'h1UingsstelleITT:s.ind
auch für die J>rüfon-g des AnspruchtS 2lt11Ständig. In
Zweifelsfällen entscheidet über den Anspruoo. der
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'für ,den Wohnsitz der Faani1ie !ZUstärudige Rat der 
Gemeinde, der Sta.dt bzw. 'des Stadt!bezirkes. Be,i 
Einsprüchen entscheidet der Rat des Kreises. 

§ 6
Durchführ.wigs:hestimmungen sind durch den Mini
ster für Gesundheitswesen zu erlassen. 

§ 7
Diese Verordnung tritt am I. Juli 1967 in Kraft. 

Berlin, den 3. Mai 1967 

Der Ministerrat 
der Deutsdhen D.em,okratiischen Republik 

S to ph 
Vorsit�ender 

Der Minister für Gesundheitswesen 
Se f r i n  

Erste Durchf ührungs..b.estimmung 
zur Verordnµnf, 

über die Gewährung eines staatlid,hen Kinderg,eldes 
'für Fam'ilien mit 4 und mehr Kindern. 

Vom 10. lun,i 1967 

Zur Dur-c-hfü'hrung der Veror-dnung v.oon 3. Mai 1967 
über die Gewährung eines staatli,chen Kindergeldes 
für Familfon mit 4 und imehr Kin,dem (GBl. II S. 
248) wird ilm Einv.ernehmen mit den Leitern der
zuständigen zentralen staafüchen Organe folgendes
hestimmt,

Zu § 1 der Ver.ordnung, 

§ 1
(1) Das. staafüche· Kirudergeld wird Familien mit 4
und m,dhr dem Haiushalt .angehörenden und wirt
schaftlich I110ch nicht se1bstän.digen Kindenn gewährt,
d,i.e ihren stärudigen Wohnsitz in ,der Deutschffill· De
mokratis-chen Republik bahen. Entsprechend dem
§ 2 .der V er.ordnung erfolgt die Za,hlung des staat
Hchen Kindergel,des :für das 4. und jedes, weitere
Kind unter der VornU'ssetzung, daß da:s betreffende
Kirud ruoch nicht den Besuch einer allgeme1n,bilden
den Schule ahgeschloss·en hat bzw. noch ni,cht 18
Jahre .alt _ist und keine Erwenhstätigkei,t ,a:ufnelhimen 
kann. 
(2) Famili�n im Sinne der Verordqung smd sowohl
'Ehepaare mit Kin,dern als auch alleinstehende Müt
ter ,oder Väter mit Kirudern.
(3) Al-s Kinder gelten
a) •die letbHchen Kinder, auch die ni.cht .a!us der ge

meinsamen Ehe der Ehegatten hervorg,egangeneint
Kinder

b) die an Kindes Statt angenommenen Kiruder
e) ,die durch :die Orgiane der Jugendlhilfe zur Er

:zieihung ,und Betreuung in der Fa:mili-e unterge
,brachten Kinder aus aruderen Familien.

d) die Kin.der, für die ein Bürger das ·Erzi-eihun:gsi
recht -oder die Vormundschaft übertragen bclmm
men hat, soweit sie seinem Haw;lhalt angehören.

§ 2
Das staatliche Kindergeld wir-d ohne Einkommens
begrenzung gewährt. 

§ 3
(1) Für ·die Feststel1ung der Anz,a/hl der dem Haius
:b..alt angehörenden Kind.er zählen aUJCh die Kinder,
die si.ch vorüherge1hend auß.erhalb des Ha;ushahes
hefinden
a) zum Besuch ,einer allgemeinbildenden Schule
h) -zum Besuch ,einer .Hoch- oder Fachschule
c) zur Berufsa,usibHdung
d) wäshrend de,s Aufenthaltes in

einem Da,uerheim für Säuglinge und Klein-
1kiruder 
einer Einrichtung der Jugencl:hilfe 
eirner anderen Familie ,auf An,ordil'Uing der 
Organe der J ugendlhilfe 
einem Kr.antkeninaUIS, Sanatorrum, einer ähn
lkhen, Einrichtung des Ges1uncllheios,wesen.s oder 
einem Heim für pflegebedürftige Kinder und 
Jugend.liehe 

'e) wegen Krank;heit der Mutter oder des Vaters 
f) zur Ermöglkhung .einer Erwerbstätigkeit der Mut

ter bzw. des V,aters
g) w,egen noch nicht .ausreichend ents,prerchend der

Gröf;e ,der Familie zur Verfügung stehenden.
W ohnr.aumes

'h) bei Auslandseinsatz der Eltern 
oder .aus ähnlichen Gründen. 

'(2) Erhaltien die Eltern eines auf Anor,dnu,ng der 
Organ,c der Jugendhilfe in einer ander,en Familie u,n
t,ergebr,achten Kindes gemäß Abs.' 1 Buchst. d staat
'liches Kindergeld, so ka,nn da.s 1z,uständige Organ 
der Jugendhilfe festlegen, daß das staafüche Kin
iderg,eld oder ein angemessener Teilbetrag dav,on von 
'den Elt,ern .a:n die Familie ,abzuführen i,st, bei, der 
!das Kind untergiebrncht ist.

(3) 1st ,ein Kind .auf Anor<lnung dier Orgaine der
'Jugendhilfe oder .auf Grund von Dihertragiung der
'V,ormunds:ehaft in ,einer anderen F.amfüe mit meh
rer,en Kindern untergebr,a.cht und besteht dadurch
gemäß § 1 Abs. 3 Buchstaihen e: ·und ,d für diese
Famfüe ,ein Anspruch auf· staatliches Kindergeld, so
2älhlt .cli,eses Kind nicht gleichzeitig bei den Ehern
als ,dem Haushalt angehörendes Kind.
t4) Di,e örtHcheli staatlichen Organe ,des Gesund
!h,eit,s- und Sozi.alwesens können vernnl.assen, daß die 
gemäß Abs. 1 v-orübergehend .außerhalJb des Haus
haltes leben.den Kinder bei der F,estist,ellun,g des An
spruchs auf staatliches Kindergeld nte:ht mitgezänlt 
werden, we:nn die Eltern den ;UIIlter Berüok.sichtigüng 
iihr,er sozi,alen VerhältniS1Se festgesetzten Kosten.bei
trag für Unt,erhringung un,d Betreuung ni,cht leisten 
bzw. ihr,er Unter'haltsp'flkht nicht nachkommen. 
'(5) Kinder, deren Eltern das Erziehungsrecht durch 
·gerid1tliohe Entscheidung verloren. 'hiaiben, zählen
nicht als deren Haushalt an,ge'hörend.
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§ 4
(1) Für di,e Feststellung der AI1121alhl der wirt1schaft
Hc:h noch nicht s,elhständigen Kinder im Sinne der
V,er.or,<lnung sirud zu zählen:

,a) ehe Kinder, die dais 18. LeJbensj.aihr noc:h nicht 
v.oU.erndet hiaiben

1b) die über 18 Jahre alten Kiruder, die noch 
- ,eine allgemeinbildernde Sch,ule hesiuchen

an einer Ho,ch- oder Fachschule studieren
(Dir,ektstudrum)
in -der Berufsa:usibi1dung stehen und Lehr
lingsentgelt ,erhalten

,c) di-e über 18 Jahr,e alten Kiruder, die infolg,e 
ihr,es physis•c'hen hzw. psych1schen Zustandes 
noch kein eigenes Einlmmmen oder nur ,ein 
Nettoeink,omrnen von weniger als' monatlich 
150 MDN erzielen können. 

(2) Wird v.on einem dem HauS1halt .angehörenden·
Kind nach Abs,chluß des Besu;chs ,einer allgemein
bildenden Schuie bzw. der Beendigung der Berufa
aushiLdung bis zur Aufnahme des Diuiktstudiums
an ,einer Hoch- oder Fach,s,chule eine der pr.ak
tischen V.or.her,eitung auf das Studium dienende Tä
tigk,eit ausgeübt, so gilt da,s hetreffeI1Jde Kind v,orni
Zeitpunkt der Aufnfaihrne de,s Direktstudiums an
wi,eder ,als wirt,schaftHch noch nicht seLbständig im
S1nne .des Abs. 1.

(3) dem H;am,,halt .angehörende Kirnder, die inner
halb von 12 Monat,en nacih Ahschluß de,s Besudhis1
einer ,aJlg,emeinJJi].den,den Schule bzw. nach Beendi,
gung der Berufsia,usbHdung mH der Ableis.tung von,
Di,enstz.citen in den hew1affnet-en Ong,anc:n der Dcut
sc1hen Dernokr;ati,s,chen Reprnblik bis zur Dauer v,on
3 J,alrnen oder a1s Soldat auf Zeit bzw. Wachtmei
ster auf Zeit au,ch von län:gerer Da,uer ,beginncr\
und inndh,alib von 12 Monaten na,ch Bcendigu,n,g
'dies.er Dienstzeiten ein Dimktstm,cJliunn an •einer Hoch
oder Fa,chis,chule hzw. ,eine Berufoausibi1d:ung ,uuf
nehmcn - in Ausnia'hrnefällen auch rrnneihaLb e1ne,s
längeren Zci111a,ume:s, wenn di<c,s,er zur Vor:hereitung
au.f drus Studium benötigt wird - , geilten v.on Be
ginn c1eis St,udiums hzw. der Berufsiaushi,1dung an
wi:eder aLs wirt-s.chaftlich no,ch nkht sdhständig im
Sinne des Aihs. 1.

Zu § 2 der Ver.or,dnung, 

§ 5
Das staatliche KiI11der:geld wird aib 1. des Monatis. 
'giewährt, in dem der An,spriu,ch ent.steht. Der An
spruch ent,steht mit dem Vorlieigen der Vor1aussct
zu111gen gemäß § 1 Aihs. 1 der V eror,dnung. 

§ 6
(1) Die Za:h.l:ung des ,staatlichen Kindergeldes erfolgt
bis z,um Ende des Monats, •der dem Monat folgt,
in diem entweder die Vm1aius,setzungen ,gemäß § 1 
Ahs. 1 der V erordrnung wegfallen (V,oiiharudensein 
von 4 bzw. : mehr dem Ha!UJshalt angehörenden urud 
wirt:s,cha,ftlich noch nicht s.elbständi.gen Kilndem) ,oder 
'die zeitHche Begrenzung gemäß § 2 der V,e110rdnung 
erreicht wird (Aib,s,chLuß des Besrndhis der ,allgemein-

hildenclen Schule bzw. bei Kindern, die .keine Er
wer;hstätigkeit aufnehmen können, Vollendung des 
18. Lebensj,ahres). Das gilt aiuch dann, wenn für
di,esen Monat bereits ein Arbeitsein1komrnen ,erzi,elt
wird.

'(2) Diie der Schulentlrussung unmitte1bar folgende 
'Ferienzeit re,chnet mit zur Zeit des Schul1besuchs. 

(3) Oa,s st,aatliche Kirnderge1d wird a:uch dann wei
ter gezaihlt, wenn Schüler währen,d ,der Zeit der
Ferien vorübergehend ,eine ArheH amfneihmen und
Ar:heitisei.rukomme:n erziel1en.

(4) Dais staatliche KiTIJderge1d wird auch :für die
Kinder gewäihrt, die a1s Schüler einer allgemeirnbil
denden Schule eine Beruf&ausbildung und währ,ernd
dieser Zeit Bntgelt gemäß V,eror.drnung vom 3. No
'vember 1964 über En-t:gelt und Vernic:herungsschut-z
für Obenschüler während der hem1flichen Ausibil
dung (GBl. II S. 887) erhalten.

Zu § 3 der V,eror.dn.ung, 

§ 7
'(l) Für die Da,uer des Arnfent'haltes ilm Internat ei
ner allgemeinbildenden Schule, einer Einrichtung des 
Gesundheits- oder Sozi,alweserns (Dauerheim ,für Säug
linge und Kleinkinder, Krankenlharns, Pflegeeinrich
'tmn,g usw.) oder einer Einrichtun,g der Jugendhilfe 
wird daJS staatliche Kindei,g,eld in voller Höhe wei
ter ,gew äihrt. 

'/2) Bei der Festsetzurng der für die Unierhringung 
und Betreuung in cHe:sen ,Einrkhturngen unter Be
rücksichtigung der s.ozialen Verhältnisse eventuell 
�u lciMcnden Kostenbeil'rägc ist da,s ,st.ac1tliche Kin� 
clergelcl dc:m Einkommen der Unte1ihal11sv,erpflich-
1,ckn hinzuzurechnen. 

(3) Die ört.Jichen staatlichen Organe des Gcsund
hcüs- und Sozialw·es,ens können veranla,ssen, daß die
Zahlung des staatlichen Kindergeldes eingestellt
wiPcl, wenn die Eltern -bzw. anderen Untenhaltsver
pflichteten nicht den unter · Berüofosid11igung der
sozialen Verhältnisse festgesetzten Kos1•e11Jbcitrag für
Unter,bringung und Betreuung in einer fünrichturng
lci,stcn.

§ 8
bie Bc1s!1mmung des § 12 der V erorclnun,g vom 28. 
Mai 1958 über die ZaMung eines staatlichem Kin
de1;z:u,schlages (GB!. I S. 437), wonach hei Aufent
.halt eines Kindes in einem Schulinter.n,at, Heim 
oder T.bk-Krankenh.aus hzw. Kr.aniken!haus für Psy
chiatrie die Arnszahlung,S:karte für den staatlichen 
Ki111derz.uschlag der Einric.htung zu i.ihergehen, ist, 
fimkt keine Anwerndung hei Krndern, für die clais 
staaiHche Kimlergekl gewährt wird. In diesen Fäl
kn is.t der Einr1chtung eine Beschein.i.giung der Aus
zaih:lungsst:elle über die Gewährung des staatlichen 
Kinder,gelcle,s durch den Anspmchsbere,dhUgt.en .zu 
'übergehen. 

Zu § 4 der V.eror,dn,un,g, 

§ 9_
(1) Der Antrag auf Gewährung des ,staatlichen Kin
dergeldes darf für jedes in Frage kommende Kind



44 Amtsblatt Heft 7/1967 

nur von ,einem Anspruchsherechtigten und nur bei 
einer Auszalhlun:gssrelle gestellt werden. 
(2) Der Antrag ist bei der Aus,zaihlun:gs,stelle ,zu
stellen, ,bei ,der skh ,die Auszalhlun,gsikarte 'für den
staatli-chen: Kinderzuschlag hefil]det. Für Kinder, für
c:He his, zur Antragstellulllg auf Gewährung _von, sta,at
Hchem Kiirndergeld kein ,st.a.atlicher Kinderzus,chla,g
gie:zaihlt wurde, i,st mit der Antragstellung die Aus
zalhlun:giS1karlie für ,den sta,afüchen Kiruderzuschla,g der
Aus:zalhlrnrngissiielle ZJU übergeben.

§ 10
0) Für cHe Antraigistellung i,st der da:für vorgesehene
VoJ.'1druck zu v,erwenden.
12) An,S1pmchsherechtigte, die bisher keine lau,f.ende
staafüche Unter-stfüzung nach dem Gesetz über den
Mutter- und Kirnder,s,chutz und die Rechte der Frnu
e:dhielten und deshalb den Antra.gsvordmck für das
staiafüche Kinderge1d nicht bereits dmc'h eine Dienst
stelle ,der Sozialversicherung .ausgehä::,digt beikom
men haben, können 'den Antragisvordrnck beim Rat
'der Gemeinde, der Stadt hzw. des Sta,dtbezirlkes -
Sozialwesen - in E:mpfang nehmen. Den örtlichen
Räten - Sozialwesen - wir,d empfohlen, die Aus
gabe der AntragisvoJ.'1drucke an W eiktätige in grö
ßeren Betrieben durch den Betdeb vornehmen ZU! 

la,ss,en.

§ 11
(1) Die Haus:halts.ange'.höri,g,keit der Kiruder ist nach
zuweis-en

a) ,bei i:m Haus'halt lebenden Kindern durch Be
,stätigung des Ha:usbuchheauftr.agten o,der der
Meldestelle der Deutschen Vo1kS1poli,z,ei ,bz.w.
·de,s Rates, der Gemeirnde auf dem Antrag

ib) hei den vorüiherge'.hend v,om Hausihalt abwes,en
den Kirndern gemäß § 3 dur,ch Vorlage einer 
•ent,spr,echen,den Bestätigung der Sohule, sonsti
gen Einrichtung o,der des örolitohen Rates.

(2) Auß,er der Haus!hahs,angehörigkeit der Kinder ist
der,e:n Zuge/hörigkeit zur Fa:miHe nachmweisen durch
V,orlage

a) ,der Geburt,surikunden bzw.
ib) :der Ur;kunde über die Annaihme an Kindes

Statt hzw. 
,c) ,einer Bestätigung des zrnständigen Organs ,der 

Jugendhilfe über die Ubertragung des Frzie
hun,gsrechts ,oder der V,orrwundschaift über ein 
Kind aus einer anderen FamHie. 

(3) Der Nacihwei,s darüber, we1che Kiruder nach voll
,en,detem 18. Lebe111sjaihr noch nicht wirtsichaftliah
selbständig im Sinne des § 4 sinid, tst

a) ,bei Besuch eirner aHgeme:inhildenden Schule,
,einer Fach- oder Hochschule ,dur.ch eine Be-
,stätigung der Schule hzw. V,orlage ,des Studien
ausweises

h) hei Berufsa;usibJLdiung ,diur-ch Bestätigung des, Be
tr1ebe,s oder V,orlage dies Lelhrvertrages

c) ,bei Eerwerhsiunfähigikeit dur,ch eine ärztliche
Bestätigung und ,erforderlidhenfalls dur,ch wei
teue Unterlagen

zu führen. 

(4) Wird giemäß § 2 Ab,s. 2 ,der Verordnung die
Zalhlung des staatlichen Kindergeldes bis 'Zur Voll
,erndung des 18. Lebensjahres für ein Kind beantragt,
das keine Schule hes1u1cht und das 14 .  Lebensjahr
vol1e:l]det hat, s,o ist durch ärzfüche Bestätigung und
giegiebenenfaUs andere Unterlagen n,acihzuweisen, -daß
da,s Kind noch keine Erwerbstätigkeit aufnehmen
kann.
(5) Sind Nachweise ents,prechend Absätzen 1 bi,s, 4
der Auszahlungsst,elle innerhalb des letzten Jahres
her,eits für andere Zwecke erbracht worden (z. B.
:für, di,e Einstufung in S1ieueriklassen) und! reid1ern
di,es,e 'für die Prüfung des Ans:pmch.s. auf staatliches
Kindergeld aus, so erübrigt s1i,ch eine erneute Nach
w,eisführung bei der Antragstellung.

§ 12
Die Betriebe und aruderen Auszaihlungs1stdlen haben, 
,die Bürger, hei denen ruuf Grund von Angaben (z. B. 
für die Einstufung in Steuerkla,ssen) hekannt i1st, daß 
4 und mehr Kinder vorhanden sind u,n;d demzufolge 
,angenommen werden kann, daß Anspmc:h a:l]f Ge
wälhmng des sta,atlichen Kindergeldes hesteht, auf 
di,e notwendige Antragstellung hlinZJuweLs-en,. 

§ 13
Der Anspruch auf das staatliche Kil]dergeld verjährt 
in 2 J,a!hr,en. Di,e Verjährungs,friist beginnt mit Ab-
1.a:uf des Ja:hr,es, in dem der Arnsp:mch entstanden 
ist. 

§ 14
Die Empfänger eines staatlichen Kiruder:geldes, stind 
verpflichtet, alle V er.ärnderungen, die die Gewährung 
,des sta,atlic.heri, Kindergeldes berühren, der 21u,ständi
gen kus.zahl1un1

g;sstelle unvernüglich, spätestens in
nethalb eines Monats, anzuzeigen. 

§ 15
(1) Die gemäß § 9 Abs. 2 S,at,z 2 bei ,der Antra'g
stellung auf staatliches Kindergeld der AU1sizahlungs1-
steUe zu ühergebernden AU1s12Jalhlungskart.en für den
slia,atlichen Kinderzuschlag sfod dur,ch foligende Stel-
1,en a:usizustellen und aus2Jugeben,

a) für Kirnder, dte in staatlichen Einrkhtungen1
des Gesundheit•swesen,s gebor,en werden bzw.
der,en Gehurt durch'. •eine staiafüche Einriiohtung
,des Gesund'.heHsw,esens he.iim Standesamt ge
:meMet wird, durch die fündchtung des Ge-
1sundlheiliswesenis,·

h) ·für Kinder, :die außerhalb v,on ,stiaatlichen Ein
richtung,en des Gesundheit,s,wesen:s geboren wer
-den (z. B. zu Haus,e oder 'in einer nkhtstaa,t
Hchen Einr,i:chtung ,des Gesundlheit:sweserus.) durch
das Standesamt des Rates der Gemeirude, der
Sta,dt hzw. des Stadtbezirkes, bei de:m die Ge
,burt a:ng,emel,det wiild

c) für Kin:der, für die n�cht als Neu,g,eiborene die
Auszalhlungskarte •entsprechend Buc'h,staben a
und\ .b .ausg,estdlt wird (z. B. für in die Deut
sche Demokratts,che Republik zuzielhernde Kin
der), durch den für den Wohnsitz des Kindes
.zuständig,en Rat der Gemeinde, der Stadt bzw.
des Stadtbezirkes - Sozialwiesen
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(2) Di,e Ausga,he der Au,s1zaihJun1gskarten gemäß Abs. 1
Buchstaben, a uiri•d b edolgt ohne Antraigstellung Ui11Jd
ohne Priifong des Anspmchs. Die AU1S,gaibe der
Auszahlungskarten gemäß Abs. 1 Buchst. ,c erfolgt
auf Antrag.
(3) Für das Y.erfa'hren bei der Ausstellung und Aus
ga,he der Auszahlungskarten gelten die Bestimmun
gen des § 7 Abs. 2 und des § 8 der Ers,ten Durch
führungsbestimmung vom 28. Mai 1958 zur Ver-
01•dnung üher die Zahlung ,eines staafüchen Kilru:ler-
2:uschlages (Gßl. I S. 439) sowie der §§ 3 lilllJli 4
der. Vierten Dur>chführungsbestiimmufllg vom 14. Juni
1962 zur Verordnung über die Zalhh:mg eines staat
lichen Kinderzuschlages (GBI. II S. 392).

Zu § 5 der Veror,dnunt,, 

§ 16
(1) me Zalhlung des staatlichen Kindergeldes iJSt
- soweit nk'ht im Abs. 3 etwas and,er,es bestimmt
ist - monatUc'h vorzun.e'hmen Ullld soll mit der Loihn�
hzw. Ge!haltsz.aihlung oder mit son:stigen r.egelmäßigen
Zalhlungen ver.bundien wer-den. Sie ist für den lau
fenden Monat

a) für Gehaltsempfänger zUJSammen mit der Ge-
haltszahlung

h) für Lohnempfänger zusammen mit dem ersten
Wochen- oder Dekadena.bschlag

vorzunehmen. 
(2) Die Zaihlung des staatJi.chen Kh1dergeldes ist z,u
sa:mm•en mit dem staatli,chen Kinderz1.1SChlag für das
1. hls 3. Kind auf dem Lohn- und Gehalt!Srbettel be
sondens auszuiwei-sen.
(3) Für die Kinder der Handw.er:ker, selbständigen
Unternehmer, Gewerhetr.ei'henden und sonstig selb
ständig Tätig,en ,sowie der Angetb.örigen der 'frei
schaffenden Int,elligenz erfolgt die Zahlung -des sta.::t.t
Hchen Kindergel<les du11ch V erredlmun,g mit den Bill 

den Staatshaushalt ahzufü'hrenden Steuern hzw. Bei-
trägen zur Sozialversicherun,g.

§ 17,
Als Uberga�gsreg,elung hat 'für den Monat J,uli 1967 
die Za.hlung des ataatli<:hen Kindergeldes bzw. zu� 
mindest eines Abschlages in Höhe von 40 MON für 
das 4. Kind und jn Höhe von 50 M'DN !für das 5. 
und j,edes weitere Kind bis ,spätestens zuan 10. Juli 
1967 .z,u -erfolgen, wenn :der Antraig bei der ziustän'.
digen AuszaMungs,steU.e .bis 30. Juni 1967 vorltegt. 

§ 18
(1) Das staatliche Kinderg-elicl wird !ZU Lasten des
Staa.tsiha;ushaJt.es geZlahlt.
(2) Richtlinien über d1e Fina,!lizi.erung bzw. die Er
stattung ,der Ausgaben :f'ür das staatliche Kindergeld
erläßt .der Minister der Finan2en.

§ 19.
Das ,staatliche Kindergeld 'unterliegt n�cht_ der Lolhn
s:t,euer und der Beitrag,sp:fli-cht zur Soizialversi!che
rung. Es ist unpfändbar im Sinne der Ver.ordnunig 
v:om 9. Juni 1955 über ,die Pfändru.ng von Arheits
•emkommen (GBL I S. 429). 

§ 20
(1) Anträge auf EntscheiduI11g ü.her den Anspruch
auf staatliches Kinderg,el,d ·in Zw.eiifelsfällen gemäß
§ 5 Ahs. 2 der Verordnung sind bei dem für den

· WOthnsilrL ,der Familie zuständigen Rat ,der Gemeinde,
der Stadt hzw. des Sta,dtbezirkes - Sm.ialwesen -
zu stellen. Di-e Entisch.eiidungen sind irrmer'halh von
14 Tagen zu treffen. Dem Antragsteller ist hier
über ein schriftlidi,er Besdh.eild mit · Rechtsmittelbe
lehrung zu erteilen.
(2) Gegen die Entscheiidun,g des Rates der Gemein
de, der Stadt bzw. des Stadthe,zirkes kann innerhalb
von 14 Tagen nach Zugang dies Bescheides gemäß
.Abs. 1 heim Rat des Kreises, Abteilung Ges1Und-
1heits- und Sozialwesen, Einspruch erhoben werden.
Der Rat des Kr-ei-ses entscheidet na,ch Beratung mit
Vertretern g,eseHschaftli,cher Organisationen,, wi.e z. B.
DFD, FDGB sowie 'der Sozialkommi,ssion. der Wo.hn
sil>zgemeinde, innierhatb von 14 Ta.gen, nachdem der
Einspruch .erhoben wurde, endgülti.g.
(3) Di,e zuständigen Auis.zaihlu�sst-ell.en haben nach
,den vom Rat ;der Gemeinde, der Stadt h.zw. des
Stadthezirkes bzw. v,om Rat des Kr,eises getnoffenen
Ent-scheidungen zu verfa'hr,en. '

§ 21
(1) Auf der Vorderseite der Auiszaihlun!gskarten für
den staatlichen Kinder2Juschlaig ist dur.ch di,e Au:s
:zahlun8S'Stelle bei Beginn '.der ZahlU:Illg des staat
lichen Kindergeldes deutliich sichtbar zu vermerken
.. 4. Kind" hzw ... 5. Kind" •UISW, · 

(2) Die zuständige AUJS,za,hlungsstdl,e hat mindesteßlS
jährlich -einmal zu prüfen, p.b der Ansprnch auf .c1aJS
,staatliche Kiruderg,eI,d noch besteht.
(3) Der Besuch :der _allgemeinhilderu1en Schule ab
9. Klais.se ist auf der AU1S1Zaililu.nigskart•e für den
stlllatlichen KinderzUJSchlag von der jeweiligen Schu-
1,e jö,hrHch vor 'Beginn des neuen Schuljahres, Z'll 

ihestätigen.
(4) Di,e Prüfung durch die AuSIZa'hlungsst,elle gemäß
Ahs. 2 enthebt den Empfänger des sta,atliohen Kin
dergeldes nioht seiner Verpflichtung gemäß § 14,
V,eräruderung•en unverzüglich anzuzeigen.

§ 22
Die örtliahen Räte sind berechtigt, bei den Auszah
lung,sstellen KontJ.'loUen hinsic'hfüch ;der ,or,cbn:ungs
g,emäßen Gewährung des ;staatlichen Kindergeldes 
,d!urch21uführ,en Ullld in 'den _im § 8 g,enainnten Ein
richtungen zu prüfen, ob :die der Einrkhtung :ru 
übergebenden Bescheinigungen· voUstämdiJg v,odiegen. 

. § 23 
(1) Für die Rückforderung zuviel g,ezaihlter hzw. zu
vtel in Anspruch ·genommener Beträge gehen diie
Bestimmungen der §§ 5 und 6 der Fünften Durch
führungsbestimmung vom 5. Mali 1964 ,zur Verprd
nung über die Zaihliung eines staatlichen Kinderzu
schlag,es (GBI. II S. 481 ).
(2) Kommt ,eine Au,s,za,hl1ung,sstelle i!hrer Prü-fungs
ibzw. Kontrollpfliciht e,ntspr-echend § 5 Abs, 2 der
Veror·dnung und § 21 Abs. 2 dieser Durchführungs-
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hestimn;iung nicht nach, oder iist durch 1hr V,erschul
den eine ungerechtfertigle A1.1JS1Zahlung des sta.at
lic-hen Kindergeldes enbstanden, so ist die Auszah
lungss�ell'e z,ur Erstattung der Beträge vel"pflichtet, 
d.i-e nicht gemäß Abs. 1 vom Empfänger zurückge
fordert wer,den können. Für die EilllZie:hun,g der v,on 
Aus:zruhlungsstellen :llU erstattenden Beträge is,t der 
zusfäntdi.�e Rat des 'K.r,eises verantwortlich. 

§ 24
Wird die Zahlung des staatlichen KiJndergcldes in
folge Wegfall der V10tausse�urp,gen eingestellt und 
nicht anschliießen,d ein sta&tlicher Kinderzuschlag 
gezaihlt, oder tritt ei<n Wechsel <der zuständigen Aus
zahh.1:n:gsstdle ein, so hat die ,his!herige AU!Sl,ahlungs
stelle die i!hr ühergehene Alll9zaihlun�arte dem Be
rechtigten auS2il.lhändigen. Auf der AU!S!Zahlungsik.ar
te ist zu hestäti�en, für welche Zeit ,dJ&c; staatliche' 
Kindergeld bzw. ein staatlicher Kinderzu&chlag ge
zahlt wul"de. 

§ 25
Uher Ansprüche auf Gewähr.ung der laufenden staat
lichen. Unterstiützung n.aich dem Gesetz über clen 
Mutter- und Kinderschutz und di,e Rechte der Frau, 
die eventuell . nacl1trägli,ch für die Zeit bis zum 
30. Juni 1967 geltend g,emacht werden, entsche�den
die Kreisv,or,stän,de des FDGB - Verwaltung der
SOtZiaJv,ersicherung - . Diese Stellen nehmen auch
eventuelle Nac:hzahlunge:n vor.

§ 26
0) Di,ese Durchführ-un�hestimmung tritt am 1. Juli
1967 i:n Kraft.

(2) Gleichzeitig tr.eten außer Kraft:
1. di,e §§ 4 bi:s 6 der Durchfi.fürun�timmung

vom 20. Ja,nuar 1951 zu ,den §§ 2 und 3 des
Gesetzes über den Mutter- Ullld K.indersahutz
und di.e Recihte der Fraiu (GBl .. II S. 37).

2. die Siebente Durchführungsibestimmung vom
23. Dezember 1958 zum Gesetz über den Mut
ter- und Kinderschuh und die Rechte der Frau
�GBI. I 1959. S. 17).

Berlin, den 10. Juni 1967 

De1· Minister 
für Gesund;heitswes.en 

i. V., Dr. G.e1h r in.g
Staatssekretär

·und Erster Stellv,ertreter des Min1stel'ls

Anordnung 
über die Finanzierung des Eheß.atle.nzusd,hlages, 

des staatlichen Kind.erzusd.hlages 
und des staatlid/te.n Kinderßeldes 

für Familie11 mit 4 und mehr Kindern. 

V.am 5. Ji,ni 1967,

Für die Finanzierung der Zaihlungen gemäß 
- Verordnung vom 28. Mai 19S8 üher die Zahlung

eines Ehegattenzuschlages (GBl. I S. 441)
• 

V.erordrrung vom 28. Mai 1958 über die Zahlung
eines staatliohen Kinder:ruschlages (Gßl. I S. 437)
V,ero11dnung v,om 3. Mai 1967 über die Gewäh
rung eines staatlichen Kindergeldes für Familien 
mh 4 und mehr Kindern (GBl. II S. 248) 

und den dazu erlassenen Durch.fi.ihrungshestimmun
g;en wird folgendes angeordnet, 

§ I
D�e Zahlung des Ehegattenzuschlages, des staatlichen 
Kinderzuschlages u11d des staatlichen Kin<lergeldes 
für f.amiliien mit 4 und mehr Kindern (nachfolgen,d 
ZuschU.ige bzw. Kindergel,d genannt) hat 7,a.1- Lasten 
,cJies Haushai tes der Republ1k zu erfolgen. 

§ 2
0) Di.e Finanzierung der Zuschläge bzw. des- Kin
dergeldes er.fo],gt:

a) dur•ch diie · volkseigenen und ihnen gleichge
stellten Betriebe, staatlichen Organe, staatlichen
Einrichtungen, gesellechaftliich.en Organisatio
nen, sozinlistiischen Gen�elllSChaftm, Betriebe
mit• st;a,atlicher ßeteiligurng, Kommiissiorusihänd
Jer und Betriebe der privaten Wirtscha.ft und
ides Hnndwerks sowie dur,c,h die kirchliichen
Binricilitunge11 für die an ilhre Beschäftigten
geleisteten Zahlungen cllurclh Küaung der von
iihnen a.bzll!föhrenden Sozialversi-chemngsbei
träge

h) durc,h die sozialistiJSchen Prodiuikt1onsgenossen
s,c,haften für die an ihre Mitglied,er geleistet,en 
Zahlungen durc'h Kür2ung der von ihnen• abzu
führenden Sozialversicherungsbeiträge 

•C) ,durch die Universitäten, Hocih- und Fachoohu
len .für die an ihre Srudierenden geleiste�en 
Za,lilungen durch Kür.zun,g der von diesen fün
riclltungen für ihre Beschäftiogten abruföhren
den Sozi.alverskherun�eiträge. 

(2) Die Abrechnung der geza:hlten Zuschläge bzw.
Kindergelder hat auf den Steuerüberweisungs.aiuf trä
gen hzw. Steuereima_hh1Dßsgu1Jschriften an der dafür
vorgesehenen Stelle zu erfulgen,

.. Kinderzusohläge (eilll.9Chließlicli sta,atli;ches Kin
dergeld}'� 
.. Bhegattenzuschläge''. 

(3) Für die Kontriolle der richtigen Berechnun,g der
von den .abzuführenden Sozi.alversic'hemngsbeiträgoo
g�ür.zten Beträge sind die Räte der Kreise zustän
dig.

(4) Reichen bei den im Abs. 1 gen.an.nten Betrieben
und .Einrichtungen die Soziialversiocherun8,'llbeiträ-ge
nicht aus, können die restlichen Beträge V()l[l ahru
führenden Lohnsteuern gekürzt werden. Reichen aoch'
diese Beträge nkht aus, fordei:n die ibetreff.enden
Betriebe oder Einrfohtungen den v.erblemenden Spit
zenbetrag unter Vor1age der entspr.echenden Abrech
nungen (in. .gleicher W e.ise wie au,f den Sti!uerüber
weisungs,aufträgen. bzw. SteuereiI10ahlun.gsigutsc'hri.f
ten) heim �uständigen Rat des Krei�es iBil.



Heft 7/1967 Amtsblatt 47 

§ 3
.0) Die Kreisdirektionen mw. Krcisste:Ilen der Deut
schen V e11Skherungs-Aru;talt, die Za!h1.stellen der Ver
waltung der Soztalversi,cherung des Kreisviorstandes 
des FDGB unid die Bahnhofs- und Ahf.ertigungskas
sen der. Deutschen Rekhs.ba!hn :zahlen ,di,e Zuochläge 
hzw. das Kindergeld :für Kinder der Empfänger von 
Renten ffll.S den ihnen .2lllr .Verfügunig stehenden, Mit
teln. Die gl,ekhe Regelung gilt für 1di,e Deutsche' 
Versiciherungs-Anstalt und die Ffüalen der Vereinig
ten Grioßberliner V ersicherungisanstalt für die v;on 
ihnen zu zaihlenden Zuschläge hzw. Kindergelder für 
l<,iil!der der Emp:fäng,er von Renten der rusälrzlichen 
Altersv,er,s,orgung der lntelligen,z. 
(2) Die im Abs. 1 g,enannten Stellen foridem üher
ihre Z!entria1,en Or�ne, die die Anifordemngen :zu
sammemiu::f.a.ssen haben, he.iJin M,ini.stedum für Ge
sundheillswes-en die von ihnen ver.a.U1S1agt,en: Beträge
rrur ErstaUung an.

§ 4
0) Die Räte ,der Sfädte, Gemeinden und St.arltbe:zirk,e
erhalten die für die Zahlung der Zusdhläge bzw. des
KiDiderge1des an
- Werktätige, die im Ar.beitsrechbsverhältnis bei Pri

vatpersonen stehen
- nicht ständig Beschäftigte (Inlhaiher eines Lohn-

. nachweises)
- Sozialfürsorge- und ander,e Unte:nstfüzungsempfän

ger und
- alleinsteihende Mütter ohne eigenes Anbeitsein-

ik:ommen
erfor,derHchen Mittel d!ur,ch Kürzung der von ihnen 
für ihre Beschäftigten alYlmfö,'hreillden SozialveDsiche
rungsheHräige bzw. LohD1Steuer. D,ie Abrechnung der 
21usc•hläge uilld des Kindengeldes .ilSt entsprechend 
der Festlegung des § 2 Abs. 2 vor2Juneihmen. 

(2) Reichen die .a,h21uführeI11den Soz1alverskheI1ung,s
hciträge und Lolmst,euern nic'ht aus, ikönnen :die Räte
der Städte, Gemeinden urid Snoo.tibeziDke diie r,cst
lidhen . Beträge zu LE11sten des Kontos 11 28 103/104
einziehen. Die angeforderten Beträg,e sind wie folgt
aufzugliedern:

.. Killlder2Juschläge �einschließ!i,dh Kindergeld)"· 

.. Bhegatten2JUsc'hläg,e". 

§ 5
(1) Die Z8ih1ung der Kinder:rusc'hläge hzw. des Kin
dergeldes für Kinder von Angehöri-gen, der frei
scha:ffenden Intelligenz, der Handwerker und der
se1hständigen Unternehmer und SOIIllSltig selhständi,g
Tätigen erfolgt durch Verrechoong IIIlit den v,on ihnen
an den Staatshaushalt 2lll zahlenden Steuern oder
abzuführenden Sozialversic'herufi!Yslbeiträgen.
(2) Auf den · SteuerüberweisungS181Ufträgen bzw. Steu
ereinzahlungsgutschriften unid in Steuerel'lklärungen
ist kenntlich zu ma,chen, welcher Betr:a.g ,aLs. Kinider
zusohlag bzw. Kindergetd von den Steuern und So
zialversicherungsbeiträgen abgesetzt wuroe.
(3) Dibersteigen die für den Abisahlag$Zalhlun�zeit
raLDm zu .beanspruchenden Kinder.zu,schläge bzw. Kin-

dergelder den Betrag der an den Staatsrutushalt ab
z�ührenden Steuern bzw. Beiträge zur Sozialve:r
siaherung, so ist zwischen dem Rat des Kreises µnd 
dem Berechtigten die Verrechnung mit den, im fol
genden Zeitraum ab.zu'fü,hrenden Steuern bzw. So
zialversioherungsheiträgen zu vereinharen bzw. nach' 
den Festlegungen des § 2 Abs. 4 tzu veifaihren .. 
(4) Die endgültige Abrechnung der Kinderzuschlä,ge
bzw. Kirnderg,eld:er hat für das Kalenderjahr mit der
Abgabe der Jahressteuererklärung bzw. mit der Er
teilung des Steuerbeii.che·ides zu erfol�en. Zuviel er
haltene Beträge sind mit der Ja'hresabschlußzahlung
'.für die Steuern ibzw. innerhalb V.Oll 14 Tagen nach'
Erhalt des, Steuer,besc'hefde1s zurü:ckzuzaJhlen. D:i,ese
Rückzahlungen sind in den SteueriiherweiSolJ+IlgSllJU:f
trägen bzw. Steuereimahlun.§.Sgutsc'hriften und inden
Steuerer:klärungen bzw. Steuer:bes,cheiden besonders
auszuweisen. Dem BereC'htigten IllOCh zuste!heil!de Be-

. träge sind nach Zustelllllilg des Steuerbescheides hzw.
nach U.berprüfung du:rich den Rat des KreiJSes, auf
Antrag auszuzahlen.

§ 6
0) Diese Ano:rdnung tritt am 1. J�i 1967 jn Kraft.
(2) G1eich�eimg tritt die Aoordnung vorn' 28. Mai
1958 über die Finanzierung des s,taatlichen, Kinder
zusoh1,age.s und des Eheg,attemU1S1Ch1a.ges (GBI. I S.
461) außer Kraift.

Der Minister der Finanzen 

I. A.: Kamin,s.ky
Erster Ste1lvertreter des Minister-s 

C. Personalnamriditen

Ordiniert: 

Am 7. 5. 1967 in der Evangelisohen Kirche .zu Egge
sin durcih Bischof D. Dr. Krummaclher. der Pfarr
amtskandidat Heinz Rudi M ö 11 e r , Egges,in, Kir
c-henkrei,s UeckermüDide. 

Berufen: 

Pastorin Christine Wo I t e r in eine landeskirdhli-che 
Pastorinnenste1le mit ;Wirkung vom 1. Mat 1967, 
eingeführt am ,11. Juni ,1967. Beawftr.agt mit pfarr
amt1iohem Di-enst ,in der Pfarre Ducherow. 

Pfarrer Pe�er 'l?
0

i ed e, ibtsher iin Wolkwitz, Kirohen
kreis Demmin, ,tnit Wirkung vom 1. Mai 1967 zum 
Pfarrer in Kir-oh-Baggenidorf, Ki:r>chenkreis Grimmen. 

Gestorben: 

Am 29. 4. 1967 im Alter von fast 75 Jahren Su
perintendent a. D. ,Pfarrer i. R. ,A1bert :Hi I de
h r .a, n ,d t. bis .1953 Pfarrer · unid SUJperintendent in 
Spremberg; zuletzt Pfarrer in P.utbus/Rügen. 

Am 5. 6. 1967 im Alter von 66 Jaihr,en Pfarrer i. R. 
Gottho'ld W e l lm e r, .zuletzt Pfarrer in Wieck bei 
Greifswald. 
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D. Freie Stellen

Die Pfanstelle Altefähr, Kirchenikreiis Gar.z/Rügen, 
ist vakant und demnächst · zu besetzen. Zwei Pre
digtstätten, 'ca. 1400 Seelen .. Erweiterte Oberschule 
in Stralsund (6 km) durqh tägliches Faihren zu er
reichen. 
P:farrwohrrung mit Garten viothaniden. l,n,seTklima. 
Ständige Busverbindung <V1or,ortverkehr) na.ch Stral-
sund. 
iBewerhungen sind an den Gemeindekirchen�.at üb:er 
das EvangeliiSche K,onsi:.storilllin zu rildhten. 

Die Pfarrstelle Katrow, Kir-chenikreils Wolgast, ist 
· frei und wiederrubeset�en. 1 100 Seelen.. Dienst
wohnung mit Pfarrgarten. Omnibusver:bindunig Greifs
wald-Wolgast. Erweit-erte Obenscihule Wolgast.
Besetzung erfolgt durch das Evangelische Kon:si-stio
rium, 22 Greifswald, Bahniho:6.str. 35/36, an .das Be
we.r.bungsgesuohe zu ri!c'hten sind.

E. Weitere Hinweise

Nr. 2) Hochschullehrgang der Luther

Akademie in Brandenburg (Havel) 

Evangelisches KongIBtiorilllm 
A 31 809 - 3/67 

Greifswald, 
den 21. Juni 1967. 

Wir gehen nachstehend eine Einladung der Luther
Akademie Sondershausen zu ,ihrem Lehrgang in Bran
denburg (Havel) bekannt und bemerken dazu, daß 
die Teilnehmer gemäß § 21 ,des PfarrercHenstge:set
zes Sonderurla!Ub beantr.agen können. 
Wir sind bereit, In besonderen Fällen eine Reise
beihilfe zu gewähren. 

Im Auftrage 
F a  i ßt 

HOCHSCHULLEHRGANG 

DER LUTHER-AKADEMIT:i 

r Sondershausen) 

vom 15. bis 23. August 1967 in Brand.enbur,g rH.av.el) 

Zum diesjäihrigen Lehrgang lädt die Luther-Akademie 
ihre Mitglieder und Freunde sowie alle Männer .und 
Frauen, die an 

Lutherischer Theologi.e und wiss,enscJiaftlicher 
Arbeit über Fragen des ahr.istlidhen Glaubens 
und Lebens 

Anteil nehmen, herzlich ein. In der Deutschen De
mokratischen Republik wird es der seit Kriie,gsende 
19. Lehrgang sein.
Wir .sind diesmal v,on der Berlin-Br.andenbur,g1sd1eI11 
Kirche in die alte Bischofsstadt Br.ande:ruburg <Havel) 
eingeladen. 

I. N. und A.
Prof. D. Schott, Halle (Saale)

Anreisetag, 
Dienstag, den 15. August 1967 

Eröffnungsgottesdienst, 
Dienstag, den 15. Auglli9t 1967, lllID 18.30 U:hr 
im Döm durch Gen.-Sup. Dr. La'hr, Potsdam 

Be,grüßungsaibend, 
Dienstaig, den 15. AußUISt 1%7, um 20 Uhr 
im Wic:hernhaus, Hauptstraße 66 

Schluß,giottesdienst, 
Dienstag, den 22. Augu.st 1967, um 20 Uhr 
in der Kath.arinenkirche durcli Superintendent 
'.felschow 

VORLESUNGEN 
1. Referent ang·efragt:

Die Zu-kµnft im Neuen Testament 
2. Prof. Dr. Buchheim, Freiiber,g/S&:

Das BHd uns,erer Er.de ilIIl Lic:hte der neueren 
geophysi.kali.schen Borsc'hung 

3. Referent angefragt:
Martin Luther und die Aspekte der gegen
wärtigen. theologischen Entwi,cklung in der 
·iJlkumene

4. Prof. D. Dr. Jepsen, Greifswald,
Das alte Testarrnent als Kanon 

5. Do.zent Dr. Lotze, Jena,
W e.sen,szüge der antiken Sklaverei 

6. Referent angefragt:
Luthers Auslegung des 1. Artikel•s 

7. Frau Dozent Dr. Lu,dolphy, Leipzig,
Die Frau in Luthers Sicht 

8: Referent angefragt, 
Das Problem einer bi:bHschen Theologie des 
Alten Testaments •heute 

9. Do,zent Dr. Ra:ctdatz, Berlin und Rost,odk,
Kirche und Synagoge im Frühmittel.alter 

10. Prof. D. Schott, Halle,
Die Lehre vom unfreien Willen. 1n Luthers 
Großem und Kleinem Katechismus 

11. Dozent Dr. Seils, Na;umhurg,
Die GottesgerechtJgkeit bei Paullll6 und Luther 

12. Frau Prof. Dr. V,oder.berg, Berlin:
Neue Forsch1ung,sergebnis,se zullil Wesen des 
Lebens und .rur Lebensentstehung 

13. Do:zent Dr. Winkler, Halle:
Die Rechtfertigungspredigt 

Änderungen vorbehalten! 

Am Sonntag, -dem 20. Augtu.st 1967, findet eine Bus
fahrt mit geol,ogischer ·urnd kunsthisooriecher Füih
rung nach Jerichow und Tangermünde statt. 

Kosten für Unterkunft 
urud Verpflegung je Tag 

J:eilneihmeikarten 
J:agead{arten 
Einzelne V,orle1mngen 

8,00-12,00 MON 
8,00 MDN 
2,00 MDN 
l,OQ MDN 
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N äher,e Mitt,e,ilung,en 

1. Die Teilnehmerkarten herec'htig,en zum BeS1uch
sämtlicher V,eranstaltungen. Studenten unidi Kan-
1didaten zah1en hei allen Kosten die Hälfte.

2. Die Anmeldung z,ur Teilnahme erfolgt unter ge
nauer Angabe der Anschrift und ,des Berufs -
alle Fr,eunde einer Hoc:hS1c'hultagung 8'ind will
kommen - sowiie der Ankunft und etwaiger Quar
tierwünsche. Bei Unterbringung in HotelquarUe
ren hetragen die Kosten für Unterbringung u1I1Jd
Verpflegung je Tag e11wa 12,00 MDN, bei Unter
hringung ,in Privatquartiel'en etw,a 8,00 MDN.
Teilnehmer, die entweder nur UntI)l'kunft unid
keine Verpflegung benötigen oder umgekehrt nur
Verpflegung, aber keine Unterkunft, möchten das
bitte angeben, ebenso falls jemand die Tagung
vorzeitig zu verlas,s,en genötigt ist.

3. Weitere Auskürnüe erteilt arnf Anfrage ,di,e Super
intendentur in 18 Brandenburg (Havd), Kathari
nenkirchplatz 3, T,elefon 3266.

4. Gemeinsame V erpflegun,g iist vorgesehen.

5. Empfangs- und Tagungsbüro, 18 Brarndenhurg (Ha
vel), Wichern'haius, Hauptstraße 66.

Nr. 3) Neuauflage 
Die Broschür,e v,on Oberko111s,1sl1orialrat Kusd1 „Trost 
im Leid" ist in neuer Auflage ernchienen. Sie ist 
.geeignet zur Wdterga,be an Kranke un,d Lek1endc; 
auf den Büchertischen sollte s.ie nic'hit fehlen. 

Faiß t 

F. Mitteilungen für den kirdilimen Dienst

Nr. 4) Zum Aufruf des GAW zur Konfir
mandengabe 1966 und 1967: 
„Martin Luther schenkt detP-. Eichsfeld 
eine Bibel" 

Unter '.diesen Uhensohriften WlUl)de i:m J aihre 1966 
und 1967 ,zur KonfirmandernkoHekte des Gustav
Acl!olf-Werkes aufgerufen. Die Konfirimandernkollek
te für 1966 haben wir ,abges,chlossen. Wir danken 
noohmals allen Spendern und aJlen denen, die si,ch 
dafür eingesetzt haben. Auch für ,die Konfirman
d!enkoHekte für 1967 sirnd ums ,schon kleine und er
freulioherweise arnch größere Beträ�e zugegangen. 
Wo die K,onfirmat1onen _rnoch niicht .stattgefunden 
haben, s-ei noch einirnal .an ,den Aufrwf zur Ko.rnfir
:marndengabe erinrnert. Auch kö,nnen die Konfirmier
ten evtl. nooh hei einer Gelegernhei<t zu ein,er Gahe 
aufgefordert weicden. Der Bildstreifen, in dem der 
2iw,eck der Konfir,mandengahie vor Augen geführt 
wir,d, steht hei allen Zweiggruppenlei!tern, Eiphoral-

bea1uftr,agt1en oder Kircihenikreisvert,ret,ern 7lUJr Verfü
gung und kann von diesien aU1sgeHehen oder ,a,uch 
bei der Bi1dstelle in Magdeburg nachbestellt w,erden. 
Auch die Zentralkarnzlei in 7031 Leipzi,g, Pistoris
straße 6, ist jederneH bereit, Bi1dstreHen zu über
s,eruden. Die Anforderung durch eine Post1karte ge
nügt. 

Nr. 5) Kollektenempfehlung 
für clas Reformationsjubiläum 1967 

Evangelisches Konsistorium 
C 20 908 - 5/66, I 

Greifswald, 
•den 12. Mai 1967

Laut Kollektenplan wir,d am 6. Sonntag naoh Trini
tatis (2. Juli 1967) in 1urnseriem Kkd1engebiet die 
Kollekte für die Durchfühmng des Refonmatiorns
j uhilärnms in Witteniherg (450 Jahre Reforma,ti:on) 
eingesallilmelt. Im folgernden wird hierzu eine Kol
lekt,enempfehlung zmr geeignet,en V,erwerndurng zur 
Kenntnis gebracht. 

In V ertr,etung 
Ku s c1h 

In diesem Jahr wird die evangeli:sche Christenheit 
in Deutschland und in der ganzen w·elt dais 450. 
Reformationsjubiläum begehen. Die Erinnerung an 
-den Beginn der Reformation datf für uns keine ,ein
malige Festlichkeit bleiben, in der ein faeign1i1s der
Vergangenheit in den Mittelpurnkt gerückt wird, son
dern sie sollte uns ein ständiger Anlaß des- Dankes
sein, daß mii Mariin Luther den Christen das Wort
Gottes neu geschenkt worden ist.

Das ist auch der Sinn, ,den die V,er,anstaltungen1 

zum 450. Jahrestag der Reformation hahen sollen. 
Im Miltelpurnkt der Feiern, die an vielen Orten der 
Erde stattfinden, werden die zentralen 1kirchli,che111 
Veranslahungen an den Refo11111aüonsstä1ten in Wit
tenberg, im Zusammenhang mit großen Gemeinde
tagen, in mhheichen Städten der DDR, stehen. Zu 
'ihnen haihen wir umser,e evangeli1schen Mit1chrisl,en 
in Deutschland und der ganzen Oekunn,ene eingela
den. Im Verlaufe cHeses Jahres w,erden wir also 
tausende Besucher aus dem In- und Ausland als 
Gäste uns,erer Gemeinden ,herzlidh willkommen, hei
ßen dürfen. 

Für unsere Gäste und für d1e Vor,bereitung der 
1kirchHchen Veranst,altungen erhitt,en wir die heu1tige 
Kollekte. 

Unser,e Gabe möchte ein Dank ,sein, urnd wir wollen 
dabei cHe Worte im Herz,en 'haben, di,e ums Mart.in 
Lutiher gesagt hat, 

Gott ist ein glühender Backofen der Liehe, 
der da von der Erde ,b1s an den Htmmel reicht. 
Dws ,ganze Leben ,der Gläuhi19en 1st arndcr,es nichts, 
,denn ein Lob urnd DaJI]k,s,agung Gottes. 
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